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§ 71 EisbBBV Radsatzlasten und
Fahrzeuggewichte je Längeneinheit

 EisbBBV - Eisenbahnbau- und -betriebsverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.05.2020

1. (1)Schienenfahrzeuge sind in Streckenklassen zu kategorisieren, wobei höchstens die

Streckenklasse D2

1. (2)Zusätzlich zu den in Abs. 1 genannten Anforderungen dürfen von bewegten Schienenfahrzeugen nicht mehr

dynamische Kräfte ausgeübt werden, als vom Oberbau und von den Bauwerken sicher aufgenommen werden

können.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 156/2014)
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